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Verfahrensvermerke

1. Prdambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der §§ 56, 97 und 98 der Niederséchsischen Bauordnung (NBauO)
sowie des § 40 der Niedersachsischen Gemeindeordnung, alle in der zur Zeit des Satzungsbe- schlusses gultigen Fassung, hat der Rat der
Stadt Aurich diesen Bebauungsplan Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" bestehend aus der Planzeichnung
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den 6rtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Aurich, den

Der Burgermeister

2. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Aurich hat in seiner Sitzung am 12.11.2007 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und
Kurzzeitpflege / Neustadtweg" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaB § 2 Abs. 1 BauGB am 24.04.2010 ortstblich bekannt
gemacht worden.

Aurich, den

Der Burgermeister

3. Planunterlage
Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)

Gemarkung: Tannenhausen Flur: 3

MaBstab: 1:1000

Die offentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardprasentationen ist ohne Erlaubnis der Behorde
fur G L L nur fir kommunale Kérperschaften im Rahmen ihrer Aufgabenerfillung zur Bereitstellung eigener Informationen an Dritte gestattet (§
5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2. des Niedersachsischen Gesetzes Uber das amtliche Vermessungswesen, NVermG, vom 12. Dezember 2002, Nds.GVBI.
2003, S 5). Hierzu gehort auch die Verdffentlichung von Bauleitplanen.

Offentliche Wiedergaben sind der zustandigen Behérde fiir G L L mitzuteilen (§ 5 Abs. 3 Satz 3 NVermG).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie
StraBen, Wege und Plétze vollstandig nach (Stand vom 06.08.2009 ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.
GLL Katasteramt Aurich
Aurich, den

Katasteramt Aurich

4. Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" wurde ausgearbeitet von:
Planungsburo Weinert
Norddeicher StraBe 7
26 506 Norden

Tel.: 04931/983660

(Dipl.-Ing. Thomas Weinert)

5. Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am 31.05.2010 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 289 "Fremdenbeherbergung
und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" und der Begriindung zugestimmt und die offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort
und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am 03.07.2010 ortstblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 289
"Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" und der Begriindung haben vom 12.07.2010 bis 13.08.2010 gem. § 3 Abs. 2
BauGB offentlich ausgelegen.

Aurich, den

Der Burgermeister

6. Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Aurich hat den Bebauungsplan Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" nach Prifung der
Bedenken und Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am als Satzung (§10 BauGB) sowie die
Begriindung beschlossen.

Aurich, den

Der Burgermeister

7. Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" ist gem. § 10 BauGB am
im Amtsblatt Nr. fr den Landkreis Aurich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 289  "Fremdenbeherbergung und
Kurzzeitpflege / Neustadtweg" ist damit am wirksam geworden.

Aurich, den

Der Burgermeister

8. Erneute Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Aurich hat in seiner Sitzung am XX.XX.2020 erneut dem geénderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr.
289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" und der Begriindung zugestimmt und die erneute &ffentliche Auslegung gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der erneuten 6ffentlichen Auslegung wurden am XX.XX.2020 ortstblich bekannt gemacht. Der
geanderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" und der Begrindung haben
erneut vom XX.XX.2020 bis XX.XX.2020 gem. § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Aurich, den

Der Burgermeister

9. Erneuter Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Aurich hat den Bebauungsplan Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" nach Prifung der
Bedenken und Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung erneut am XX.XX.2020 als Satzung (§10 BauGB) sowie die Begriindung
beschlossen.

Aurich, den

Der Burgermeister

10. Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" ist gem. § 10 BauGB am
XX.XX.2020 im Amtsblatt Nr. ........ far den Landkreis Aurich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 289 "Fremdenbeherbergung
und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" ist damit erneut am XX.XX.2020 wirksam geworden.

Aurich, den

Der Burgermeister

11. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 289 "Fremdenbeherbergung und Kurzzeitpflege / Neustadtweg" ist eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften und der Vorschriften Uber das Verhéltnis des Bebauungsplanes und des
Flachennutzungsplanes beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Aurich, den

Der Burgermeister

12. Mangel des Abwagungsvorganges
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 289 "Kurzzeit- und Tagespflege/Neustadtweg" sind Méngel des
Abwagungsvorganges nicht geltend gemacht worden.

Aurich, den

Der BUrgermeister
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Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans Nr. 289

Textliche Festsetzungen

1. Sonstiges Sondergebiet

Innerhalb des Plangebietes wird das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung: "Fremdenbeherbergung / Kurzzeitpflege"
gem. § 11 BauNVO festgesetzt.

Das sonstige Sondergebiet SO ,Fremdenbeherbergung / Kurzzeitpflege" dient dem touristischen Wohnen und der Unterbringung und

Pflege &lterer Menschen in Form einer Kurzzeitpflege.

Zulassig sind:
. Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen
. Kurzzeitpflegeeinrichtungen
. Anlagen fur soziale, sportliche und kulturelle Zwecke
. Personalwohnungen sowie Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
. Schank- und Speisewirtschaften im ersten Vollgeschoss (Erdgeschoss)
. Sauna / Saunalandschaften
. Anlagen fur die Verwaltung von Ferienwohnungen
. die dem Gebiet dienenden Stellplatze und Nebenanlagen

2. Gebaudehohe
Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes wird eine max. zuldssige Gebaudehdhe (FH) mit 12 m festgesetzt (siehe zeichnerische

Festsetzungen). Das MaB gilt ab Oberkante, Rand, der nachstgelegenen StraBenverkehrsflache.

3. Abweichende Bauweise gemaB § 22 Abs. 4 BauNVO
Innerhalb der abweichenden Bauweise (a) sind Gebaude mit einer max. Lange von 20,0 m zulassig. Garagen und Nebenanlagen sind auf die

max. Gebaudelange nicht anzurechnen. Des Weiteren gelten die Regelungen der offenen Bauweise.

4. Zulassigkeit von Nebenanlagen und Garagen
Auf den nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen im Bereich zwischen der sudlichen Baugrenze und der festgesetzten

StraBenbegrenzungslinie sind Nebenanlagen als Gebaude gem. § 14 BauNVO und Garagen gem. § 12 BauNVO unzulassig.

5. Anpflanzungen

Im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Flache fir ,MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft” ist
auf einem 7 m breiten und 78 m langen Erdwall eine dreireihige Heckenpflanzung durchzufihren. Auf der Wallkrone wird eine Geholzreihe
untergebracht, die beiden anderen Pflanzreihen entlang der Flanken. Der Abstand der Gehdlze in der Reihe betragt 2 m. Die Geholze werden
in den Reihen versetzt zueinander auf Licke gepflanzt. Zu verwenden sind ausschlieBlich Straucher und Baume gebietsheimischer Arten,
zertifiziert fur das norddeutsche Tiefland, aus den Pflanzlisten Nr. 1 und Nr. 2. Es sind zu 30 % Baume und zu 70 % Straucher zu verwenden, in
den Qualitaten 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Héhen von 0,8 - 1,25 m. Baume sind vorwiegend in die mittlere Reihe zu pflanzen, Straucher in

gemischten Gruppen zu 3 - 5 Exemplaren derselben Art auf die Mitte der Wallflanken. Abgangige Geholze sind zu ersetzen.

6. Erhaltung von Gehélzbesténden

Im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Flachen fur die ,Umgrenzung von Flachen mit Bindungen flr die Erhaltung von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen® ist eine dreireihige Heckenpflanzung durchzufihren. Der Abstand der Geholze in der Reihe betragt 2 m, der
Abstand der Reihen zueinander 1,5 m. Die Gehdlze werden in den Reihen versetzt zueinander auf Licke gepflanzt. Zwischen den Randern des
Pflanzstreifens und den Gehdlzreihen ist 1 m Abstand zu lassen. Zu verwenden sind ausschlieBlich Straucher und Baume gebietsheimischer
Arten, zertifiziert fir das norddeutsche Tiefland, aus den Pflanzlisten Nr. 1 und Nr. 2. Es sind zu 30 % B&aume und zu 70 % Straucher zu
verwenden, in den Qualitdten 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Hohen von 0,8 - 1,25 m. Baume sind vorwiegend in die mittlere Reihe zu pflanzen.

Abgéngige Geholze sind zu ersetzen.

7. Zuordnung von MaBnahmen zum Ausgleich (§ 9 (1 a) Satz 2 BauGB)

Die MaBnahmen zum Ausgleich sind entsprechend der Satzung Uber die Erhebung von Kostenerstattungsbetragen fir AusgleichsmaBnahmen
durchzufihren. Dafur hat die Stadt Aurich Gestattungsvertrage flr die vier Flachen Fall 02H Gemarkung Spekendorf Flur 1 Flurstick 4/2 mit
724 gm von 7.434 gm, Fall 09H Gemarkung Plaggenburg Flur 3 Flurstick 7/2 mit 1.140 gm von 6.650 gm, Fall 14Hb Gemarkung Wiesens Flur
23 Flurstick 47/4 mit 404 gm von 5.899 gm und Fall 19H Gemarkung Haxtum Flur 2 Flurstlick 84/19 mit 1.558 gm von 5.272 gm mit den

Flacheneigentimern abgeschlossen.

Die Absicherung der AusgleichsmaBnahmen erfolgt als Waldflachen nach dem Niedersachsischen Gesetz Uber den Wald und die

Landschaftsordnung § 2 (3) und § 8 (1). Die MaBnahmen (3.826 gm Feldgehdlzanpflanzung) werden den beiden Baugrundstticken in der

Gemarkung Tannenhausen, Flur 3, mit den Flursticken 39/9 u. 39/15 (Baugrundstlck Neustadiweg 14, 1.677 gm zulassige
Versiegelungsflache) und mit den Flursticken 39/8, 39/14, 39/13 u. 39/7 (Baugrundstick Neustadtweg 16, 2.909 gm zulassige
Versiegelungsflache) zugeordnet, auf denen nach den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 289 Eingriffe zu

erwarten sind.

Auf das Baugrundstick Neustadtweg 14 entféllt 1.399 gm Ausgleichsflache. Auf das Baugrundstlick Neustadtweg 16 entfallt 2.427 gm

Ausgleichsflache.

Nachrichtliche Ubernahmen

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet des Wasserwerkes Marienhafe. Der vorbeugende
Grundwasserschutz hat gréBte Bedeutung. Die Auflagen der Schutzbestimmungen der Festsetzung eines
Wasserschutzgebietes fir das Wasserwerkes Marienhafe, die landesweite SchuVO und der vorbeugende

Grundwasserschutz gemafB den Technischen Regeln DVGW-Arbeitsblatt W 101 sind zu beachten.

Hinweise

1. Fledermaus- und Insektenschutz

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind mit entspiegelten Oberflachen auszustatten (max. 6 % Reflexion polarisierten Lichts).

Fur Leuchten, die fur die AuBenbeleuchtung sowie in den Verkehrsflachen eingesetzt werden, sind insektenfreundliche Leuchtmittel mit
geringem UV-Anteil (z. B. LED- und Natriumdampf-Hochdrucklampen) zu verwenden. Abstrahlungen in die freie Landschaft sind durch
entsprechendes Ausrichten der Leuchten, ggf. durch Blendrahmen, Verwendung von bodennahen Leuchten zur Wegausleuchtung zu
vermeiden.

2. Baunutzungsverordnung
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786).

3. Abfallentsorgung

Sind StraBenteile, StraBenzlige und Wohnwege mit den Sammelfahrzeugen nicht befahrbar oder kénnen Grundstlicke nur mit
unverhaltnismaBigem Aufwand angefahren werden, haben die zur Entsorgung Verpflichteten geméaB § 17 Absatz 2 Satz 4 der Satzung
Uber die Abfallentsorgung fur den Landkreis Aurich (Abfallentsorgungssatzung) vom 20.12.2012 (Amtsblatt des Landkreises Aurich und
der Stadt Emden Nr.48 vom 21.12.2012) zuletzt gedndert am 15.12.2015 (Amtsblatt Nr. 48 vom 18.12.2015) die Abfallbehélter an eine
durch die Entsorgungsfahrzeuge erreichbare Stelle zu bringen oder bringen zu lassen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich kann
geeignete Stand- und Aufstellplatze bestimmen.

4. Bodenfunde

Bei Erdarbeiten kénnen archdologische Funde, wie TongefaBscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken oder auffallige
Bodenverfarbungen zutage kommen. Bodenfunde sind wichtige Quellen fur die Erforschung der Ur- und Frihgeschichte und unterstehen
als Bodendenkmale den Schutzbestimmungen des Nds. Denkmalschutzgesetzes, wonach sie meldepflichtig sind. Meldepflichtig ist der,
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Hinweise auf Bodenfunde nehmen die Untere Denkmalschutzbehoérde, der
Landkreis sowie die Ostfriesische Landschaft entgegen.

5. Altablagerungen / Altstandorte

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage treten, so ist unverziglich dem
Landkreis Aurich - Untere Bodenschutzbehdrde zu benachrichtigen. Meldepflichtig sind der Leiter der Arbeiten, die bauausflihrende Firma
und/oder der Bauherr.

6. Baumschutz

Baumschutzsatzung der Stadt Aurich (§ 22 Absatz 1 Niederséchsisches Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz)

Die im Bebauungsplan nach § 9 (1) 25.b Baugesetzbuch als zu erhalten festgesetzten acht Laubbaum-Hochstdmme sind auch nach der
Baumschutzsatzung der Stadt Aurich vom 1.12.1983, zuletzt geandert am 18.5.2006, als geschutzte Landschaftsbestandteile geschitzt.
Eine Bodenbefestigung, ein Bodenauftrag oder ein Bodenabtrag im Kronentraufoereich sowie sonstige Schadigungen der Baume sind
demnach zu vermeiden. Aufgrabungen im Kronentraufbereich und nicht als fachgerechte PflegemaBnahme zuldssige Ausastungen von
geschutzten Baumen sind nach der Baumschutzsatzung genehmigungspflichtig. Zustéandig fir die Uberwachung des Baumschutzes ist
der Fachdienst Planung der Stadt Aurich.

7. Brandschutz

Als GrundschutzmaBnahme ist eine Loschwassermenge entsprechend der DVGW W 405 von mind. 1600 I/Min. bzw. 96 m3 /h fUr einen
Zeitraum von mind. 2 Stunden durch die Stadt Aurich vorzuhalten.

Die Versorgungsleitung ist als Ringsystem zu verlegen. Die Hydranten sind derart zu verorten, dass sie zu den Gebauden/Lagerstéatten
einen Hochstabstand von max. 150 m nicht Uberschreiten. Die endgultige Anzahl und Standorte der Hydranten sind rechtzeitig mit dem
Brandschutzprifer des Landkreises Aurich und dem zustandigen Stadtbrandmeister abzustimmen.

8. Militarische Bauschutzbereiche

Das Plangebiet liegt im fur den Flugplatz Wittmundhafen angeordneten Bauschutzbereich und innerhalb des Schutzbereiches der
Verteidigungsanlage Tannenhausen. Die Auflagen des angeordneten Bauschutz- bereiches sind einzuhalten.

Beschwerden und Ersatzanspriche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglarm beziehen werden
nicht anerkannt. Antrdge zur Aufstellung von Baukranen mit einer Héhe von mehr als 45,00 m werden vom Amt fur Flugsicherung der
Bundeswehr geprift. Baukrane sind mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung zu versehen. Die értliche Flugsicherung ist vor Aufstellung
eines Kranes zu informieren.

9. Andere Bebauungsplane
Mit der Erlangung der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 289 wird der vom Plangebiet Uberdeckte Teilbereich der Bebauungsplane Nr.
200 und 69 - 2. Anderung aufgehoben.

10. Normen und DIN-Vorschriften
Die Normen zur Baumpflege, die DIN 18920 und die RAS-LP 4, sind bei der Stadt Aurich einsehbar.

11. Bodenschutz

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfalle (z. B. Baustellenabfélle) unterliegen den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(Kr'WG) und sind nach den Bestimmungen der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der jeweils gultigen Fassung einer
ordnungsgemaBen Entsorgung zuzufihren. Hierunter fallt auch der bei der BaumaBnahme anfallende Bodenaushub, welcher nicht am
Herkunftsort wiederverwendet wird.

Sofern es im Rahmen der Bautatigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist die Untere Bodenschutzbehérde des Landkreises
Aurich unverzuglich zu informieren.

Baubeschreibungen und Ausschreibungstexte fur Bauleistungen sind so zu formulieren, dass zu Ersatzbaustoffen aufbereitete
mineralische Abfalle, die die Anforderungen des § 7 Abs. 3 KrWG erflllen, gleichwertig zu Primérstoffen fir den Einbau zugelassen und
nicht diskriminiert werden.

Sofern im Rahmen von BaumaBnahmen Recyclingschotter als Bauersatzstoff eingesetzt werden soll, hat dieser hinsichtlich des
Schadstoffgehalts die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA-Mitteilung 20 ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abféllen - Technische Regeln" (1997, 2003) zu erflllen. Ein Einbau von Recyclingschotter mit einem Zuordnungswert > Z 0 bis < Z 2 ist
unter Beachtung der Verwertungsvorgaben der LAGA-Mitteilung 20 und mit Zustimmung nach einzelfallbezogener Prifung durch meine
Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde zuléssig. Meine Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde behalt sich vor, Nachweise anzufordern,
aus denen hervorgeht, dass die Z 0 Werte der LAGA-Mitteilung 20 eingehalten werden.

Ortliche Bauvorschriftengem. s 84 abs. 3 NBauo)

1. Dachform und Dachneigung
Im gesamten Plangebiet sind nur Zelt-, Sattel- und Walmdécher, mit Ausnahme der Dacher von Nebenanlagen als Gebaude (gem.
§ 14 BauNVO) und Garagen (gem. § 12 BauNVO) soweit diese jeweils eine Grundflache von 50 m2 nicht Uberschreiten, mit einer

Dachneigung von mindestens 25° und hdchstens 45° zuléssig.

2. Dacheindeckung

Die Dacheindeckung der geneigten Dachflachen Uber 25° Dachneigung sind mit orangefarbenen oder roten unglasierten bzw.
nicht glanzenden Dachziegeln oder Betondachsteinen oder Reet vorzunehmen.

Als orange gelten die Farben entsprechend dem Farbregister RAL 2000 bis 2011 mit Ausnahme 2005 und 2007;

als rot gelten die Farben entsprechend dem Farbregister RAL 3000 bis 3013 mit Ausnahme von 3007 und 3012. Einschrankungen
sind moglich.

Ausnahmsweise kann von der Dacheindeckung abgewichen werden,

. wenn es sich um untergeordnete Vor- oder Aufbauten handelt,

oder

. wenn es sich um Grin-/ Sedum- und Reetdéacher handelt,

oder

. wenn zur Energiegewinnung neue Technologien (Sonnenkollektoren bzw. Absorberanlagen) eingesetzt werden,

oder

. wenn es sich um Garagen gem. § 12 BauNVO oder Nebenanlagen als Gebaude gem. § 14 BauNVO handelt.

3. AuBenwénde der Gebaude

Die AuBenwande der Gebaude sind mit nach auBen sichtbaren Vormauerziegeln (DIN 105) zu verblenden. Es durfen nur

unglasierte Ziegel entsprechend den rétlichen RAL - Farben 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 3000, 3002, 3005, 3009,

3011, 3013, 3016 verwendet werden.

Ausnahmsweise kann von den festgesetzten Kriterien der AuBenwande abgewichen werden,

1. wenn aus gestalterisch-architektonischen Grinden, wie z.B. einer Fassadengliederung mit Vor- oder Rickspringe, als
Material Holz oder Putz verwendet werden soll,

oder

2. wenn es sich um untergeordnete, transparente ( Glas 0.4. ) Vor- oder Aufbauten handelt, die mit lhrer Grundflache
insgesamt unter 30% der Grundflache des Gebaudeteils liegen, das den gestalterischen Anforderungen entsprechen muss,

oder

3. wenn es sich um Garagen gem. § 12 BauNVO oder Nebenanlagen als Gebaude gem. § 14 BauNVO handelt,

Die Verkleidung der AuBenhaut der Wandflachen mit Wellblech und Fliesen ist unzulassig.

Materialien und Konstruktionen, die eine andere vortauschen, sind unzulassig.

Stadt Aurich
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g E Katasterverwaltung, Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen (LGLN)

Mafstab: 1:1000 Datum Name
Gez.: 20.11.2020 H. Joost
Bearbeitet: 28.01.2021 H. Joost

Auftragnehmer:

wle|i|n|e|rlt

planungsiburo

26 506 Norden
Fax.: 04931 /983 66 29

Norddeicher StraBe 7
Tel.: 04931 /98366 0




	Pläne und Ansichten
	Layout1


